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XI. Gesetzgebungsperiode 

23.5.1967 

269/A.B. 
zu 269/J 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers fHr Finanzen Dro S c h mit z 

auf die Anfrage der Abgeordneten DDro P i t t e r man n und Genossen, 

betreffend Auszahlung von Kinderbeihilfeno 

}lit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten DDroPittermann und 

Genossen vom 190April 1967, Nro 269/J~ betreffend Auszahlung von Kinder~ 

beihilfen, beehre ich mich mitzuteilen~ daß Dienstgeber gemäß § 13 Abso 

6 des Familienlastenausgleichsgesetzes'Beihilfen ohne Vorliegen einer 

Beihilfenkarte nicht auszahlen dürfeno Das Bundesministerium fHr Finanzen 

darf daher keine Anordnung treffen~ daß die Beihilfen durch einen 

Dienstgeber auch dann ausgezahlt werden können, wenn die Beihilfenkarte 

einem Finanzamt übermittelt wirdo 

Eine Verkürzung des in Ausnahmefällen unter Umständen er

forderlichen längeren Zeitraumes zur Überprüfung der Beihilfenkarten 

ist nur von einer entsprechenden Reform der Beihilfengesetze zu erwarten. 

Ich beabsichtige, diese Reform im Zusammenhang mit der Reform der Ein~ 

kommensbesteuerung vorzuschlagen. 
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